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Fünfter Jahrgang.
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5 Außerordentliche Versammlung der Schul-
synode des Kantons Bern vom 3V Juni 1862.

Den 30. Juni trat die Schulsynode zu einer außer-

ordentlichen Sitzung in der Aula der Hochschule zusammen,

um die Revision des Unterrichtsplans für die deutschen

Primärschulen und die Revision des Gesetzes über die

Schulsynode vom 2. November berathen. Semi-
nardirektor Rüegg eröffnete dieselbe als Präsident mit der

Hinweisung auf die Wichtigkeit und außergewöhnliche Trag-
weite der Verhandlungsgegenstände und sprach den Wunsch

aus, daß, wie er selbst im Hinblick auf dse zahlreichen

Geschäfte des Tages sich ein einläßlicheres Eröffnungswort
versagen müsse, die Synodalen in ihren Voten sich jeder

Weitläufigkeit und Abschweifung enthalten möchten, da es

nur ans diesem Wege möglich sei, die Verhandlungsgegen-
stände gründlich und vollständig zu erledigen, wobei er sick

der Hoffnung hingebe, es werde» trotz dieser äußern Be-
schränkung die heutigen Verhandlungen wesentlich dazu bei-

tragen, unserm Schulwesen die Bahn dös entschiedenen

Fortschritts zu sichern.

Die Versammlung genehmigte den Antrag der Vor-
steherschaft, die Revision des Unterrichtsplans zuerst in Be-

rathung zu ziehen, worauf Hr. Rüegg, der in dieser Sache

zum Referenten bestimmt war, nach Mitgabe des Regle-
ments die Leitung dieser Verhandlungen dem erstgewählten

Mitglied der Vorstcherschaft, Herrn Schulinspektor Anteneu,

übertrug. Der Referent gab nun zunächst Aufschluß über

das Stadiuni' der ganzen Revisiousangelegenheit und be-

richtigte einige trrthnmliche Anschaumigen in einzelnen Kreis-
gutachten, worauf er der Versammlung ist summarischer

Weise die Urtheile der Kreissynoden über den von der

Vorsteherschaft bearbeiteten Unterrichtsplan eröffnete. Es
ging daraus hervor, daß sämmtliche (26) deutsche Kreis-
synoden ihre Gutachten rechtzeitig eingereicht und in großer
Mehrheil (18) sich für den Esttwnrf ausgesprochen haben,

einzelne thaten dieß mit warmer Anerkennung der vorliegen-
den Arbeit und der Energie derer, die das Revisionswerk

an die H'astd genommen und dasselbe bis zum gegenwär-

tigen Stadium gefördert haben. So sagt die Kreissynode

Wangen: „Der unverkennbare Fortschritt, her sich durch
die ganze Umarbeitung wie ein rother Faden zieht, die

strenge methodische Gliederung des Unterrichtsmaterials,
basirt aus den geistigen Entwickelungsgang des Kindes, so-

wie die scharfe Begrenzung desselben nach Schulstufen und

Schuljahre», die Präzision aller Bestimmungen, die gleich-

mäßige Berücksichtigung aller Unterrichtsgegenstände, die

furchtlose Hinwegsetzung übet Vörurtheile, wo das Inte-
reffe der Schule es gebietet: alle diese Vorzüge gegenüber
dem bestehenden Plan bewirkten daß die Kreissyno.de .init
einer an Einstimmigkeit grenzenden Mehrheit beschloß, der

Tit. Vorsteherschaft zu Handen der Schulsynode den Gut-

wurf-Unterrichtsplan mit wenigen Abänderungen znr An-
nähme zu empfehlen." st '"'-st

Der Antrag des Referenten, den Entwurf fachweise

zu berathen, wurde angenommen. Bei den meisten Fächern

entspann sich eine lebhafte Diskussion, die indeß nur we-

nig wesentliche Aenderungen zur Folge hatten. Wir wer-
den die letzteren, sowie den Wortlaut des Beschlussèsânt-

Wurfs der Vorsteherschaft in der nächsten Nummer nach-

.tragen und beschränken uns für hKUte darauf, den Lesern

ein allgemeines Bild der Verhandlungen zu entwerfen.

Während der Verhandlungen über den- Religionsun-
terricht stellte Hr. Schulinspektor Schürch den Antrag, die

Synode wolle beschließen, es sei der vorliegende Entwurf
als Unterrichtsplan für die dreitheiligen Schulen anzusehen

in dem Sinne, daß auf dieser Grundlage später besondere

Pläne für zweitheilige und gemischte Schule» zu entwerfen
Wären. Da Herr Schürch denselben Antrag schön in der

Herbstsitzung vorigen Jahres gestellt und die Synode ihn
mit großer Mehrheit verworfen hatte, so entspann sich nun
zunächst eine lebhafte Diskussion über die Eintretensfrage,
in welcher namentlich die Herren Staub, Seminarlehrer Wyß
und Pfarrer Ammann gegen das Eintreten sprachen. Die
Versammlung bejahte indeß mit Mehrheit die Frage'des
Eintretens, worauf Herr Seminardirektor Rüegg den An-
trag sachlich mit Wärme und Entschiedenheit bekämpfte.

Er machte namentlich geltend, daß die Aufstellung verschie-

dener Lehrpläne für alle möglichen Verhältnisse zur lästigen
Zwangsjacke füv Lehrer und Schulen und zur Falle wer-
den müßte, in der jeder Lehrer der Gnade öder Ungnade
seines Schulinspektors überliefert würdest es liege im In-
teresse der Freiheit der Lehrer, wie in demjenigen einer

naturgemäßen Entwickelung unsers Schulwesens für die ge-
sanimte bernische Volksschule nur E i neu Unterrichtsplan
zu erstellen und diesen in der Weise allgemein verbindlich

zu erklären, daß er das Ziel fixire, dessen Erreichung alle

Schulen nach Mitgäbe ihrer besondern Verhältnisse gnzu
streben haben; bei Beurtheilung einer Schule könne daher



- M -
kein absoluter Maßstab angelegt, sondern »sässen überall
die besondern Verhältnisse derselben mit ins Auge gefaßt
werdà ; îr tragsìetztvsge«' dàrsosi anMer HvM Erztchungs-
direktisn den Wunsch auszudrücken, sie möchte den Pro-
mulgationsbeschluß in diesem Sinne erlassen. Nachdem die
Herren Schulvorsteher Frölich, Lehrer Ritter^ Würfet». A.
sich in zustimmendem Sinne ausgesprochen, wurde der An
trag des Herrn Rüegg beinahe einstimmig zum Beschluß
à^bm- ^

Der Antrag Schürch hatte einen großen Theil der
kostbaren Zeit aufgezehrt, und es konnten endlich die Ver

Großen Rath in seiner Wintersitzung vorgelegt werden

Na^eÄ hàWyuode den âàM'drr/Kr^isversamm-
lung Neuenstadt, dem abgetretenen Herrn Erziehungsdirek-
tor Dr. 8ehmann den Dan! ^ür die dem êchulwesen ge-

"leisteten^ Dienste auszusprecken, angenommen und die Mo-
tion Dubach, zu untersuchen, ob unser Seîundarschulwesen
m seiner gegenwärtigen Organisation den Bedürfnissen des
Landes entspreche, erbeblich erklärt und der Vorsteherschaft
überwiesen hatte, wurde die Sitzung geschlossen, -lUL-L.--

Unsere heutige Sitzung hat für die Fortentwickeln».,
hàdlungeU wlà Milstem eigBNtkichen-àgeMaà zumrw-,/stks ber>.uscheir VplUchulwesens eine reiche Saat ausae-
ke^reik.' " HaM'ZMß seine Schlmßen ge- > > streut, die aufgehen with zur Ehre und zum Segen des
öffnet und ergoß sich nun in unaufgehaltenem Laufe über
das ganze Gebiet des Religionsunterrichtes, so daß die
dießfälligch Verhandlung erst um 1 Uhr beendigt werden

chkàntè, »voraus, denn eine k»M Unterbrechung - von einer
..Sitychß S

In der- Nachmittagssitzung wurden, die übrigen Unter-
rtchtsgegenstältde schneller erledigt, und 'indem sich die Dis-
kussion auf die wesentlicheren Punkte konzentrirtö j bot sie
duchein erhöhtes Interesse. Beim Sprachllntèrricht entschied
sich die Vetsanimlung »nit knappen» Mehr gegen den Vor-

- schlag/ des Gutwurfs, die Druckschrift erst im zweiten
Schuljahr.Mussthren. Es bleibt also in diesem einen
Punkt beim Alten, und die Freunde der Neuerung mögen
sick) einstweilen damit trösten, daß auch von gegnerischer
Seite die Zweckiiiäßigkeit ihres Vorschlages vielfach aner-
käünt und nur die ZeitgemäMettl desselben ernstlich bestrit-

--j^tenl »vurde. Der ganze übrige Plan - für den
- Sprach»»»-

terricht wurde angenoinmen, ebenso-der. Plan für das
Rechne» und die Raumlehre nist der einzigen Abänderung,
daß die Behandlung der Verhältnisse und Proportionen,
sowie des Kettensatzes und der VetwandlungsrechlÄngen
nicht obligatorisch gefordert, sondern dem Ermessen dos
Lchrers anheimgegeben wer.de. Zi-

Bei der Besprechung des Realunterrichts stellte Herr
/ dfgWschoii -Biel eiyen ganz, neuen Plan auf für die Erd-

künde, vermochte aber mit demselben nicht durchzudringen,
dagegen verdankt ihn» der Plan für den naturkundlichen
Unterricht die Verbesserung, daß die Belehrungen aus der
Chemie vom 7. iind 8. Schuljallr ins 9. und 10. ver-
schoben und an ihre Stelle ein Vorkurs in der Physik ge-

- setzt wurde, .- à------7 ,.'.7 >'
.i

/«P »àiWt Hezyg auf das Zeichnen wurde bestimmt es sei
das- geometrische Zeichne» den vorgerückter» Schule» ange-
legentlich zu empfehlen, nicht aber für sämmtliche Schulen
Migatorssch zu erklären. ' ' ffàuz s

Eine ttgötzliche Episode dürfdn wir nicht Mit Still-
' schweigen übergehen. Nachdem der Antrag Schürch be-

treffend die Erstellung verschiedener Lehrpläne resp, Zwangs-
/wit -so -grpßer.Eltischiedetiheit von der Hand gewiesen

worden war benutzte Herr Schürch jede Gelegenheit, um
-

den gefaßte»» Beschluß zu bespötteln und ihn als eine Dhat
der UnzilröchnuiigsfähigkeitZächerlich zu machen. Die Sy-
node ließ es stchlangegefallen zcils aber das Maaß voll
wad, gab der Referent dem allgemeinen - Unwillen Ausdruck
U"d wich die- Anmaßung so scharf, zurück,.. daß sie sich
hoffentlich nicht so bald wiederholen wird. Das taktlose
Benehmen des Herrn Schürch War um so auffallender, als
sich andere '

Inspektoren, wie insbesondere Herr Staub,-
w durch ihr würdevolles und gemessenes Auftreten die unge-

n- - thMeste- Anerkenimng der Versammlung erwarben,
j Es »var gegen 7 Uhr Abends, als die Berathung des

Unterrichtsplans beendigt wurde. Die vorgerückte Zeit
nöthigte die Versammlung, die BerathUitg Über' die Revi-
sion dès SyNodalgeMs auf die-àntliche Herbstsitznng

verschieben! ,- wvbei indeß Wie Vorsteherschaft beauftragte
wurde, den Gegenstand so vorzubereiten, daß er dem hohen

j"'", »'5 au^geyen -.-»pirp-zar Ehre-, und zum Segen des
Landes; die steine aber, welche hinemgeworsen werde»
wollten, sind zurückgefallen auf diejenigen, welche durch
ihre diplomatischen Schachzüge das Revisionswerk zu un-

WàMen WMn" 7
M?- - ' -

R e g eme n t

die Prüfung dex. Bewerber um Patente zu Lehr-
stellen an Sekundärschulen (Realschulen und
Progymnasien) im Kanton Bern. -

Der R e gie ru n g s r a t h d es K a n t o n s B e r it,
Z» Ausführung des §. 29 des Gesetzes über die

Organisation des Schulwesens vow 24. Juni 1856 und
M der -Absicht, die Bedingungen zur Erlangung eines
Patentes für Lehrstellen an Sekundärschulen festzusetzen,
-N2 .--?i beschließt.:

8- 1. Für Bewerber, welche ein Patent zu Lehr-
stellen an Sekundärschulen des Kantons zu erhalten ivün-
schen, findet alljährlich einmal eine Prüfung statt, deren
Dürrer sich nach der Zahl der Bewerber richtet.

Diese Prüfung wird vier Wochen vor ihrer Ahhal-
tung im Amtsblatt von der Erziehungsdirektion ausge-
schrieben.

§.2. Die Bewerber müssen das zwanzigste Alters-
jähr zurückgelegt haben. Sie haben sich 14 Tage vor der
Prüfung bei der Erziehungsdirektion schriftlich anzumelden
und (»ach M. 6 und 7) die Fächer genau zu bezeichnen,
in denen sie geprüft werden wollen.

: v. Wünscht ein Bewerber nachträglich in einein von ihm
früher nicht bezeichneten Fache geprüft zü werden, oder von
einem Fache, zu dem er sich gemeldet hat wieder zurück-
zuwèten, so hat er wenigstens zwei Tage vor Beginn des
Examens dem Präsidenten der Prüfungskommission davon
Anzeige zu machen. Spässr ausgesprochene Wünsche
köynei» ,sticht mehr berücksichtigt werden.
7 ,s-„ 3-" Äre'r Anmeldung hábê'W Bewerbedbei-
zulegenr -wo- ilàchM si? -.-fnW

'-'--lIMinèwïMêffcheìW.i «!>tstssâ,o,ck

2) Einen Heilttathschein oder ein gleichbedeutendes

<nf. «r chMey-Kà -l-- »iz,chr,z»-H .zßi ---t/t?
3) Ein Zeugniß über die bürgerliche Grenfähigkeit,

sowie über gute Lenmde». ' -

4) Einen kurzen Abriß ihres Bildungsganges unter
Beifügungen von Zeugnissen.

2) Im Fall sie schon als Lehrer angestellt wäre», ein
>:/ ZyWjK beqceffepdnx,Schstlbj?Whd<
.6) Wenn einer nicht Schweizerbürger ist, über" das

Vorhandensein der in §. Ä des Gewerbegesetzes
' ê 9?ov?àbêr-î'INWs-'^PMgeschriebeüeii Be-

8> 4. Zur Abhaltung der Patentprüfungen wird für
den deutschen, sowie für den französischen Kantonstheil je



eine Expertenkommission" niedergesetzt, bestehend aus min-
bestens sieben von der Erziehungsdirektion zu wählenden
Mitgliedern, den Prâsidênte» tnbegriffdn. Den Vizeprä-
sidenteN und den Sekretär hat die Kommission selbst zü
bezeichnen. Die Amtsdauer der Mitglieder ist 4 Jahres

Von hetz/Mitgliedern jeder der beiden Kommissionen
bezeichnet Ae" Erziehungsdirektion je ein Mitglied, welches
den Prüfungen der andern Kommission beiwohnt und an
allfälligen Berathungen, die sich nicht auf Patentirung be-

ziehen, Theil nimmt.
§. 5. Die Kommission versammelt sich unmittelbar

vor einer Prüfung zu gemeinsamer Berathung über Ein?
richtuna und Ggng derselben, und über die Feststellung der

/.schriftlichen ffufga beiz -
' Prüfling.ch'epeM in einer theoretischen Und

zwsir mündlichen Und schriftlichen, und in eistet prak--

§, 6., Bei der mündlichen Prüfung wird gefordert!
s. in der Religion :" "
I) von den resormirte» Bewerbern: Kenitliiiß"'bet

Bibel, der christlichen Glaubenslehre, des Wich-
jigstM qus der biblischen Geographie und Chrö-
ttplogie ugd der Kirchengeschichte, sowie Fähigkeit,
einen Abschnitt aus der Kinderbibel theoretisch sach-

M.àm katholischen Bewerbern: Kenntniß der Bibcl,
mit Rücksicht auf Chronologie und Geographie;
ferner he? wesentlichen Pariieen der Kirchenge-
schichte, der Glaubenslehrsatze und allgemeinen
Ordnungen der katholischen Ärche.

b. In der Pädagogik: Kenntniß der psychologischen

Entwicklung des Wesens, der Elemente, Mittel und Wege
der Erziehung, sowie der Hauptmomente aus der Ge-
schichte der Pädagogik.

0. Ja der Muttersprache: Gründliche Kenntniß der
Grammatik mit Einschluß der Sthlistik sammt dem We-
sentliche» aus der Metrik, sowie vertraute Bekanntschaft
mit den bedeutendsten Erscheinungen der betreffenden Lite-
ratur ; ferner: Lese» und sprachliches wie sachliches Er-
klären eines poetischen Stückes.

à. In der französischen Sprache von den deutschen
und in der deutschen Sprache von französischen Bewerbern
(englischen, italienischen) : Kenntniß der Grammatik und
der wichtigsten Literaturerscheinungcn, sowie Fertigkeit und
richtiger Accent im Sprechen, dargethan theils durch einen
kurzen Vorträg über ein leichteres Thema, theils durch Le-
sen und Erklären eines Musterstückes.

e. Im Latein : Kenntniß der Grammatik und allge-
meine Bekanntschaft mit der römischen Literatur, sowie die

Fähigkeit, einen Abschnitt sowohl aus einem lateinischen
Prosaiker, als leichtern Dichter in Bezug auf Sprache und
Inhalt richtig zu erklären.

k. Im Griechischen dieselbe Forderung wie im La-
teinischen. : ^

x. In Mathematik: Arithmetik mit Anwendung auf
die bürgerlichen Rechnungsarten; Algebra bis und mit den
Gleichungen zweiten Grades, niedere Analysis bis und mit
dem binomischen Lehrsatz ; Planimeirie, Stereometrie und
ebene Trigonometrie.

k. In der Naturkunde: das Wichtigste ans. der
Mineralogie, Botanik und: Zoologie mit Inbegriff der
Anthropologie; die Häuptlehren der Physik mit besonderer
Hervorhebung dêr Elemente der Mechanik und die Grund-
begriffe cher Chemie., ' ^

1. In der Geschichte: Kenntniß der allgemeinen Ge-
schichte mit Rücksicht auf die- Kulturverhältnisse, insbesön-
der« Geschichte der "Schweiz unter Hervorhebung der Ge-
schichte Berns. ^ ^ ..„m, .ti

k. In der Erdkunde: das Wichtigste ans der ma-
thematischen Geographie; Kenntniß sowohl der physischen

als politischen Geographie der fünf Erdtheile, insbesondere
der Schweiz, mik Rücksicht auf Bundes- und beruische
Kantonsverfassung.

I. Im Gesang: Kenntniß der Theorie, Fertigkeit
im Treffen und richtigen Vyrt-rag, sowie Methodik, des
Gesangunterrichts. -- n Ns.'.

§. 7. Die schriftliche Prüfung erstreckt sich auf fol-
7,6 -ni rscka mischt,wfljynu,M u,6 ni

à. In der Muttersprache: Anfertigung eines Auf-
satzes über ein gegebenes-pädagogisches Thema.

d. Im französischen für den deutschen-und im Deut-
scheu für den französisch - Sprechenden (Englischen, Jta-
lienischen) : ein- Aiiffatz -in Briefform und eine Äebersetzüng
aus der fremden in die Muttersprache.

o. Im Lateinischen und Griechischen: Uebersetzung
eines Themas aus der Muttersprache, wobei der Gebrauch
eines Wörterbuches zu gestatte» ist.

l 'ii g, 'In dà Mathematik: Einzelne Aufgaben aus
der Arithmetik, Algebra utid Geometrie.

e. Im Schönschreiben t eine kleine Probe in der
deutschen und französischen Currentschrift, sowie in den

übrigen gebräuchlicheren Schriftarten.
k. Im Zeichnen: Neben sorgfältig ausgeführten

Probearbeiten, welche von den Examinanden mitzubringen
sind, das Kopiren einer Zeichnung oder das perspektivische
Nachbilden eines einfachen Gegenstandes aus freier Hand.

§. 8.' Bei der praktischen Prüfung haben die-Be-
Werber ihre Lehrgabe und Lehrgewandtheit durch Probe-
lcktionen zN bewähren: in der Religion in der deutschen
und französischen Sprache, eventuell in den beiden alten
Sprachen Und in der Mathematik. Nach Gutfindcn der
Kommission solle» die Bewerber in Physik und Chemie
ihre Fertigkeit im Experimetttiren zeigen.

Diese Probelektionen sind in der Regel mit den Schü-
lern der 4. Kläffe' der Real- oder Literarabtheilung aus
einer der Kantoiisschulen abzuhalten, für Deutsche deutsch,
für französisch Redende französisch.

§. 9. Sowohl die theoretische mündliche als die
praktische Prüfung sind öffentlich, die schriftliche dagegen
nicht. Diese letzte findet nutet Aufsicht eines Mitgliedes
der Kommission statt. Der Gebrauch von Hülfsmitteln ist
nur im Lateinische» und Griechischen erlaubt (§. 7, I. e.).
Für jede schriftliche Arbeit wird eine bestimmte Zeit fest-
gesetzt und nach deren Ablauf die Arbeit eingezogen.

§. 10. Bei der Prüfung in jedem einzelnen Fache
müssen wenigstens 8 Mitglieder der Kommission anwesend
sein. Reben dem Examinator jedes Faches steht es jedem
Mitglied der .Kommission während des Examens frei, auch
seinerseits Fragen an die Bewerber zu stellen.

§. 11. Während der Prüfung macht sich jedes Mit-
glied der Kommission in -einer Tabelle seine Noten über
die Leistung der Bewerber: nach den verschiedenen Fächern
durch Bezeichnung mit Ziffern in folgender Abstufung:

5. sehr gut.
st 5."/t»î,<ksk.jb

3. ziemlich gut.
2. mittelmäßig.

-i- uz Hü làá.. MwachluznÄ
0. ungenügend.

§. 12. Nach Beendigung der einzelnen Prüfungen
und nach Durchsicht der schriftlichen Arbeiten wird die
Kontmission über die jedem Geprüften in den einzelnen
Fächern, sowie über dessen Lehrgabe und Lehrgewandtheit
zu ertheilende Fähigkeitsnote abstimmen.

§. 13. Die Tabelle, welche die Gesammtnoten ent-
hält : nebst dem beigefügten Bericht und den Anträgen der
Kommission wird von allen Mitgliedern unterschrieben- und
der Erziehnngsdirektion übersandt.

§. 14. Zur Erlangung eines Sekundarlehrerpatents



haben die Bewerber ein bestimmtes Maß ihrer geistigen
Gesammtbildnng zu konstatiren, indem fie mindestens:

u. entweder in literarisch scientivischer Richtung in
der Pädagogik, der Muttersprache und den beiden alten
Sprachen als Hauptfächern,

d. oder in realistisch scientivischer Richtung in der
Pädagogik, in der Muttersprache, in der Mathematik und
in den Naturwissenschaften oder in der Pädagogik, der
Muttersprache und einer ander» neuen Sprache sffür fran-
zösisch Redende deutsch, für Deutsche französisch) ebenfalls
als Hauptfächern sich mindestens die Note ziemlich gut
und in beiden Fällen außerdem-ist mindestens drei andern
Unterrichtsfächern mit Inbegriff wenigstens zw eier wissen-
schaftlicher Fächer sich die Note mit t e > mä sisg dmch die
Prüfung erwarben. m/' -

chue. §. 15. Bewerbern, welche in einzelnen Hauptfächern
die Note ziemlich gut, und in mindestens-drei andern
Unterrichtsfächern, mit Inbegriff wenigstens zw e i ex, wissen-
schaftlicher Fächer die Note mittelmäßig nicht ersgngen, ist
iein,,Patent zu ertheilen; doch steht es ihnen frei, nach
Jahresfrist eine neue Prüfung zu bestehen, Wer jedoch
drei Mal abgewiesen wurde, darf sich nicht wieder melden.

K. 16. Den im Falle des §, 15 befindlichen Be-
Werbern, welche in dem einen oder andern Unterrichtsfachs
wenigstens die Note gu t- gewinnen werden besondere
Fähigkeitserzeugnisse ertheilt die jedoch nur zu provifori-
scher Anstellung als Fachlehrer berechtigen. Eventuell kann
auch einem Patentirten ein Fälst gkeiiserzeugniß in Folge
nachträglicher Prüfung über einzelne Fächer ausgestellt
werden.

§. 17. Die bisherigen Patente behalten ihre Gül-
tigkeit.'),,-

ì '
Denjenigen Lehrern, welche, zu? Zeit der Erlassung

des Gesetzes über die Organisation, hes Schulwesens vom
24. Juni 1856 bereits an Sekündaxfchnlen des Kantons
angestellt gewesen, können ohne vorherige Prüfung Sekun-
darlehrerpatente verabfolgt werden für diejenigen Fächer,
in welchen sie damals Unterricht ertheilten.

Die seither angestellten. Lehrer, welche keine Sekun-
darlehrer-Patente besitzen, haben zwar zur Erlangung von
solchen eine Prüfung zu bestehen; es dürfen ihnen jedoch
einige von der Prüfungskommission näher zu bestimmende
Erleichterungen in Bezug auf die Hauptfächer gestattet' werWr.,..," MM ^

§. 18. In der Regel sollen Nur Patentirte definitiv
als Lehrer an Sekundärschulen des Kantons angestellt wer-
den. Die provisorische Anstellung darf nicht auf unbe-
stimmte Zeit geschehen.

§. 19. Die Bestimmungen Mses Reglements gelten
auch für die BewerberinUen uni PatMe für Stellen an
Mädchen - Sekundärschulen, rMit billiger Berücksichtigung
jedoch deb Verschiedenheit ihrer Ztufgabe. So beschränkt
sich zh B. in der Mathematik die!.Prüfung auf Arithmetik
mit Anwendung auf die bürgerlichen Rechnungsarten und
die Geometrie auf Flächen- und Körperberechnungen einfach
auf Anschauung begründet. -Die- praktischen Uebungen sind
mit Schülerinnen aus der obersten Klasse einer Sekundär-
schule abzuhalten. Mir weibliche Arbeiten, welche hier als
besonderes Fach hinzukommen, wird sich die Kommission
durch sachkundige Frauen Bericht erstatten lassen.

ick nw .--jhz.r-' Schluß bestimmun ge,à" à h I'!
§. 20. Jeder Bewerber um ein Patentichat vor der

Prüfung an die Kosten derselben Fr. 15 und von jeder
folgenden Fr. 5 der Kanzlei der Erziehungsdirektion zu
bezahlen.

§. 21. Dieses Reglement durch welches dasjenige
vom 23. Oktober 1857 ersetzt wird, tritt sofort in Kraft.

Es ist in die Sammlung der Gesetze und Dekrete aufzu-
nehmen,. -

^ sä^ ".äs..
Bern, den 15. Mai 1862.

Namens des Regicruugsrathes:
Der Präsident,

^ - P. Migy.
Der Rathsschreiber,

: ck.-m t!>chMch.ö ,-i'llUmmaK «vch'x- ?" u,ck

Mittheilungen.

Bern. Die Kreissynode W a n g en weist in Nr. 174 des
„Handelskouriers" die in jenem Platte eNthältesie Änschiil-
digung gegen die Lehrer des Oberaargau's in Betreff der
Nichtwiederwahl des Hrn. vr. Lehmaim gebühreüd zukÜck.

— Münchenbuchsee. Für den dießjährigen Wie-
derholungskurs sind circa 70 AniNeldungen erfolgt.

diöL àcê Publikation »zgM '

Auf 1. September dieses Jahres wird im Seminar zu Hindel-
bank ein sechswöchentlicher Wiederholungskurs beginnen. Die
Zahl der Theilnehmerinnen, die den Unterricht unentgelblich und
überdieß freie Station im Seminar erhalten, ist auf 15 festge-
fetzt. Der Zweckdes Kurses ist ein doppelter: die Thcilnshmerinnen
einerseits in ihrer eigenen Fortbildung, andererseits in ihrer prak-
tischen Befähigung Möglichst zu förderst. Die Lehrerinnen, welche
Theil zu nehmen wünschen, habest sich spätestens bis den 2. Au-
gust unter Angabe ihres Geburtsjahres bei der Seminardirektion
in Hindelbank anschreiben zu lassen.

Ausschreibung.
An der viertheiligen Primärschule von Kerzerz find fol-

gende Lehrerstellen erledigt:
1) Erste Klasse mit zirka 55 Kindern von 12—16 Iah-

ren. Verpflichtung zu den Winterkindcrlehren in der Reihen-
folge mit den übrigen Lehrern. Besoldung Fr. 800 baar nebst
Wohnung, Holz und Pflanzland im Betrage von etwa Fr. 150.

2) Dritte Klasse mit zirka 60 Kindern von 8—10 Jahren.
Verpflichtung zu den Winterkinderlehren wie oben. Besoldung:
Fr. 600 baar nebst Wohnungsentschädigung sFr. 90), Holz
nnd Pflanzland im Werthe von etwa Fr. 50.

Die Bewerber haben sich bis zu», 13. Juli 1862 unter
Beilegung ihrer Zeugnisse beim Oberamt Miirlen zu melden.
Der Prüfungstag wird ihnen später angezeigt werden.

Schullehrerkasse.
Die Herren Bezirksvorsteher sind eingeladen, von nun an

alle Briefe an den Kassier zu frankiren und ihre daherigen Aus-
lagen am Ende des Jahres zu verrechnen.

Bern, 1. Juli 1862.
Nà-mâ inn - Ziimmàllâ Eä DHfigeli.
n.n 7-^—- - 7 '

Der Vorstand des seel. Lehrervereins versammelt sich Mitt-
wochs den 9. Juli, Nachmittags 1 Uhr, im Schulhause zu
Büren behuf's Berathung und Feststellung der Traktanden der

dießjährigen Versammlung. Die Tit Vorstandsmitglieder werden
ersucht, den Verhandlungen beizuwohnen.

Büren, den 30. Juni 1862.
Der Präsident:

I. Pfister, Sekundär!ehrer.

stsiMii, 7 Berichtigung. - 'Nflächs

In dem Leitartikel letzter Nummer, 2 Spalte i st statt „Distanzen
gang zu lesen; „Jnstanzengang."
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